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Insbesondere ist es notwendig zu verstehen, daß die Befä
higung der Untersuchungsführer zur konkreten Handhabung 
der gesetzlichen Bestimmungen eine wesentliche Voraus
setzung für die Durchsetzung dieses Prinzips ist. Dabei 
bildet die Gewährleistung der Mitwirkung der Beschul
digten im Strafverfahren einschließlich der Wahrnehmung 
ihrer Rechte auf Verteidigung eine wesentliche Grundla
ge für die Erkenntnistätigkeit, und Beweisführung im 
Strafverfahren.

Es gilt, das sozialistische Strafrecht und Strafprozeß- 
recht als aktives Mittel zum Erreichen und Auf rechterhal
ten der Bereitschaft Beschuldigter zu wahren Aussagen ein- 
zusetzen. Hierzu muß das Vorgehen des Untersuchungsführers 
bestimmt sein von

- den gesetzlich fixierten Grundsätzen des Strafverfah
rens,

- der Stellung sowie den Rechten und Pflichten des Unter
suchungsführers ,

- \ . den sich aus der Stellung, den Rechten und Pflich
ten des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren ergeben
den Konsequenzen,

- den gesetzlich, fixierten Festlegungen für die Beschul
digtenvernehmung.

Es muß jedoch nochmals darauf hingewiesen werden, daß je
de Beschuldigtenvernehmung von hoherlndividualität be
stimmt ist. Diese verbietet ein schematisches und von den 
konkreten Bedingungen losgelöstes Kopieren von in dieser 
Lektion gegebenen Hinweisen und Beispielen.


